
I: ~tadt Ennepetal
- Baudezernat -

Begründun..a.,

Ennepetal, den 12. November 1913

.J

zum Bebauungsplan Nr. 29 a für das Gebiet zwinchen Nielandweg und

Milsper Straße sowie zwischen einem Teil der Steinnockenstraße und

der Milsper Straße und dem Kreuzungstereich der Julius-Dorr-Straße

südlich der Milsper Straße,

I. Allgemeines

Der Bebauungsplau iGt aus oen Darstellungen des Flächennutzungs

pÜ',OFS in der ?sssur;g öer 1. And€I'ung 8ntwickel t •

SOW2i,t no~h Teile der vorges~ih6nen Baugebiete in der Verbands

grünfli;chfOJ liegen, hat der Sj.~lllungsyel·i:,and Ruhrkohlenbezir~

di6Sr" GE'1Jiete im RiJ.hmsn Je:;" €~t'tachtl:i C~'_f.··, Ä.ußerung aus der Ver

ban dsgrünf läcl1r;! heri,,-udg~nomD•. ,_~ •

.N"lc:.h iibra.tur.gen im Plall'l.ngB- t,.c Hauptal,:;;sGhuB hat die Stadtver

trf't!wg in ihrex.' Si tz >l!l,c; ~rn 19.; 1 .1970 die Aufstellung des Bebau

()rlgi'lplane~ Nr. 29 trBoesebecker Siepen - Nielandweg ll beschlossen.

Die Stadtvertr~tung hat am 23. 3.1972 beschlossen, das Plangebiet

zu teilen (Bebauungsplan Nr. 29 a und Nr. 29 b).

11. Städtebau

Der Bebauungsplan soll die Zentralität der Stadt stärken und eine

weitere Lücke zwischen Milspe und Voerde schließen.

Bei dem überplanten Gebiet handelt es sich um ein topographisch

sehr bewegtes Gelände zwischen den be1den Schwerpunkten Milspe

und Voerde. Soh~l- und Sportanlagen sind in erreichbarer Nähe.

Nördlich schließt sich ein groBer Naherholungsraum unmittelbar an.

Auch ist eine günstige Anbin~ung an den öffentlicb~n Nahverkehr mit

Anschluß an das regionale Schienennetz gegeben.

In der Gesamtheit wird durch die verdichtete Bebauung den Forderun

~en der Landesentwicklungspläne uGd des Gebietsentw1cklungsplanes 1966

~ntsproc~en. Auch soll das Hochhaus im nordöstlichen Bereich einmal
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mit ähnlichen Gebäuden HeBer Art in Ennepetal durch Sichtverbindung

deu optis~hen Kontakt e:möglichen und so zu einem verbindenden Element

wer3.6p.

Die Topographie des Bebauungsplanes Nr. 29 a ist gekennzeichnet durch

ein Dach Süd-Osten ~allendeB Wit':ll:ll:mgeländ.~. E8 iot hier, im Gegensa.tz

zum Plan 29 b, bis auf ein kleines Teilgebiet am unteren N1elandweg

aU88chli8Blich eine Mehrfamilienhauabebauung in Hausgruppen vorgesehen.

Unterhalb der geplanten Straße A wird ein viergeschossiges WA-Gebiet

ausgewiesen, in welchem die Gebäude in abgestufter Form dem Gelände an

gepaBt werden sollen. Als AbsobluB ist im ö8tlichen Bereich das bereits

angesproohene siebzehngeschossige Punk~haus vorgesehen. Bei diesem Hoch

hau,," ,..s.~jen zwei Sockelg:e8cho~se als Parkgeschosse festgesetzt, da hier

durch dc_'1 vorhandenen Waldbest':'.nd un.d die Topographie irr der Umgebung

da:] llnt~rste Geschoß zum Wohnen ohnehin nicht geeignet ist. Die erfor

der1ic:h[~ Abstandsfläche wird nach Süden hin für den ruhenden Verkehr ge

nutzt, zumal nich südöstlich an der Milsper Straße ein vorhandenes

Mi-Gebiet ~nschlieBt (Tankstelle mit Werkstatt und Autozubehörbandel)~

(;berLüo c.er geplantl'HJ 3traße A ist außer einem Irr .. IV-geschossigem

EH'~]:(),;·;'.'l· eine von 111 bis zu VI Ge$chossen gestaffelte Hausgruppe ge

pl~nt. Durcn Anordnung und Höhenlage wird eine unzumutbare Beeinträchti

g~ng de: 3~bauung nordwestlich das Nielandweges vermieden~

Besondere städtebauliche Gründe rechtfertigen in diesem Einzelfall die

tlberschreitung der Geschoßflächenzahl um 0,2 auf 1,4 im Sinne des § 11

Abs. 9 BauNVO.

Nach den Landesentwicklungsplänen I und 11 gehört die Stadt Ennepetal

zu einem'Entwicklungs8chwerpunkt 1~ Ordnung innerhalb der Ballungsrand~oneo

pie Ziele der Landesplanung, die im GEP 66 und in dem Entwurf des GEP-Rl

festgelegt sind bzw~ werden, weisen einen Wohnsiedlungsbr:treich mit über

wiegend dichter Bebauung aus, wobei von einer Brutto.ohndichte in ESP

1. Ordnung von ~ 120 EW/ha im Ber~ioh eines asp Typ B in der ERZ auszu

gehen ist. Dieser Wert errechnet sich nach dem GEP-RI wie folgt:

Siedlungs6chwerpunkte Typ ß in der Ballungsrandzone und in der ländlichen

Zone:

In Wohn- und Miachgebieten ergibt eich bei GFZ 0,8 und 35 qm BGF/EW
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eine Nettowohndichte von 230 EWjha Wohnbaugebiet.

Hieraus errechnet sich die B1'uttowohndichte :eWD = 230.52 /
100 = ca. 120 EW ha.

Trotz Einführung der höheren GesGhoBfl~chenzahl wird Jedoch eine Brutto

,wohndichte von nur 65, EW/ha und eine Net:owohndichte von 200 EW/ha €r-

reicht.

nie tlberschrei tung ist dlir(::j Umstände ausgeglichen, durch die slcherge

::lteH t wird, daß die e.11cemQi rJl"ln Anfonh'lruugen an gesunde Wohnverh~lt ...

nisse nicht beeintrüehtigt und die Bedürfnisse dss Verkehrs befriedigt

werdAll •

So li E:gea irJ be.sonders günstiger- und gesurJer Lag~m unmittelbaren

An2cj1uß ~n d~s Plangebiet und auct im Gebiet selbst größere zusammen

b\ng2fiQe, cer Erholung und der Freizeitgestaltung dienende Waldflächeoo

~GIi.:it sie im Plangebiet selbst liegen sind diese Flächen als solche

:t~o" t~. >; BE- tzt ",ar/len. Die ,larübcrhiu3.usgehen,ien Waldgebiete sind im Flä

CL'"'!l L'~"'Z;'l.:.r;.gEI,l6.n 0.10 FliL"bGl'< :'ü,' {!~e l"orstwirtschaft (Jargestellt.

J:'je '_'+'",llung der baUlichen Anlagen ermliglioht die Errichtung von

-:'i"._',Uich g~-,f(irderten Wohnung",n, die auch den Vorschriften des

~e WGhnverhältniss€ im besonderen ~aße gegeben sind.

Die Fl~Ghen für derc ruhenden Verkehr sind auf der Grundlage des Runder

lasses des Innenministers NW vom 19. 9.1972 durch entsprechende Fest

8etzungen geoichert. Der fließende Verkehr wird durch die Festsetzung

des Nielandweges als Haupterschließungsstraße sowie durch die geplante

Wohnstraße A berücksichtigt.

Hinsichtlioh des vorbeugenden Immissionsschutzes wird auf das vorliegen

de Gutachten des Rheinische ...Westfä.lischen-Technischen ÜberwachungsvereiD.~';

Essen verwiesen.

SOllstige öffentliche Belange stehen der Erhöhung d.er GesohoBflächenzahl

nicht entgegen.

Im nordöstlichen Teil des Plangebietes liegt ein von einem B~chlauf

durchgezogenes Wiesental. Da sich hier zwar abseits der Wohnbsbauung,
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aber doch günstig erreichbar, ein idealer Spielplatz anbietet, wurde

dort ein~ ca. 2.150 m
2

große Fläche a18 Spielplatz festgesetzt.

Die vorhandene Bebauung entlang der Milsper Straße entspricht einem

WA-Gebiet und soll in dieser Form erhalten oleinen, wobei jedoch eine

höhere Nutzung der Grundstücke möglich gemacht wird.

Insgesamt werden ca. 240 WE nou geschaffen.

III. Verkehr

Der Nielandweg soU ausgebaut und später bis Voerde-Nord durchgeführt

werden. Die bisher vöDig unzureichende Anbindung an die Milsper Straße

(L 702) wird mit der Einmündung der Juliu~-Dorr-Straße zu einer neuen

Kreuzi..ln~: ausgebaut.

Der 2ie1- und \tuellverkehr, aLich aus d'3ffi Bebauungsplan NT. 29 b, wird

ir1 wesentlichen übt!" den mit Q.uG~·-;ichender Leis~ungsfähigkeit geplanten

neUBr, T{erkehrsknotcn gelei tf'1t.

[jEt de~: a~!f'"'.llenden ruJlcnd.en Verkehr unterzubringent sollen in alll?n B~n

g~~iet~n auch außerhalb der überbaubaren Flächen die Anlage von Stel1~

platzen u~d üb~r - oder unterirdiachcn Garagen im Rahmen der §§ 15 un~

23 (5) BH-UNVO ~;estattet werden. Auch werden durch entsprechende Festse~;_ ,_

gen Sockelgcschosse dem ruhenden Verkehr vorbehalten. Im Bereich der tür

Garagen und Stellplätze ausgewiesenen Fläche nördlich des Mi-Gebietes

bieten sich aufgrund der Hanglage 2-geschossige Garagenanlagen an. Da

neben sind 35 Stellplätze auf öffentlichen Parkplätzen vorgesehen.

IV. Erschließung

Da8 Plangebiet wird durch den Nielandweg ~d die hiervon abzweigenden

Erschließu.ngsstra8en an die Milsper Straße und somit an den überÖrllich<.:,~

Verkehr ange8chlosa~n. Die Var- und Entsorgungsleitungen werden in den

Straßenverkehrsfläehen verlegt. Für die Gebäude zwischen der Straße Jl

und der Milsper Straße bzw. zwischen der Steinnockenstraße und der

Milsper Straße kann es sich ergeben, daß ein Kanalanschluß nur zur

llIilsper Straße mögli eh ist. Da die betreffenden Grundstücke selbst in

ausreichender Gr6ße an die Milsper Straße angrenzen t kann von der Fest

setzung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten nach § 9 BBauG abgesehen
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~erdenl Durch den vorhandenen Entwässerungskanal in der Milsper Straße

werdc~ die Abwä9s~r der zentralen Entwässerungsanlage der Stadt Ennepetal

zugeführt. Das Plangebiet is~ im Zentralentwässerungeplan< der Stadt Enne

petal erfaßt. (Genehlj'ligt vom Regierungsprüaidenten am 27w 7.1960

-4•• : 64.25.2602).

v. Badenordnende MaßBahmen,
Bodenordnende Maßnahmen nach dem IV. und V. Teil d.es Bundet'lbaugesetzes

werden nur für den Ausbau der Kreuzung Milsper Straße (L 702) Bieland

weg erforderlich.

Sollte ~n den übrigen Eereichen des Plangebietes die Durchführung des

Beba~ungopl~ne8 auf SCLwierigkeiten bei de,1 Ecwert der festges~tz~en

öff>"tltl~,::h~\'l Vp;~keh.ra- oder Grunflächen stoBen, würden auoh hier boden

ordnende liIftß~lahmen erford€'rlioh.

VI. 1.t2.fi.1..:l~.L~:.JJaU"L:.U gs p1due~

t". 1'.:'~,.".U>l,;l-;plan setzt, soweit erforderlich, durch Zeichnung, Farbe

un1 SclJrj 1't folgendes feat:

1.:' Aet und Maß der baulichen Nutz:.lng.

2.) Di~ überb&ubaren und 4ie nicht überbaubaren Jrundstücksflächen

sowie die Stellung d€r baulichen An18gen.

3.) Die öffentlichen und privaten Verkehrafläcben.

4.) Die .GrÜnflächen.

5.) Die Flächen für die Forstwirtschaft.

VII. Flächennutzung

Größe des Plangebietee ca. 9,2 ha 0 100 %
davon StraBanverkehrsfläche ca. 2,3 ha • 25,0 %
Wohnbaufläche ca. 3,6 ha 0 }9,1 %
Gemischte l;}a.uI laohe ca. 0,2 ha • 2,2 %
Fläche für jie Forstwirtschaft ca. 2,7 ha • 29,} %
Grünfläche ca. 0,4 ha 0 4,4 %

- 6 -
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neu geplant

vorhanden

gesa.mt

ca. 240 WE

UÄ. 40 WE'ur.d diverse Läden

ca. 280 \VE

NWD = 280 • 71 WE/ha
·3,6-:':-0,2

• 2,8 = 200 E/ha

BWD • 280
9.2

• ,0,4 WE/ha 2,8 "" 85 E/ha

VII. Überschläglich ermittelte Kosten

1.) Ve~bindung6str~ße (Nielandweg) einschließlich der Verz~ebung88pur

f,ülsp~r Straße tmf Einmündung Julius-Dorr-Straße

~) Grunderwerb mi t Gebäudeerwerb oa. 650.000,-- DM
b) Kanal bau oa. 150.000,-- DM
c) ~trp',ßenbau ca, 960.000,-- DM
d) Str<-,+ßfen bel e~ ebtung ca. 40.000, __ DM

<.l.I,sammen ca. 1.800.000,-_ ;)11

2.) ErschlieBungskosten

65.000,-- DM
65.000,-- DM

280.000,-- lll4
2Q.OOO, __ llIol,

4,0.000, __ DM

ca..

ca.

oa.

oa.

oa.zusammen,

a) Grunderwerb

b) Kanalbau

c) Straßenbau

d) Straßenbeleuchtung

ca. Geaamtkosten a 1.800.000,-_ + 430.000.~- ~ 2.2}O.OOO.-- DM.

Aufgestell ta

EnnapGta~r den 10. Oktober 1972

Baudezernat
Amt 61/62 Soh./Sohl.
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Diese Begründung hat zueammen mit dem Bebauungsplan Nr. 29 a in der

Zeit vom 21.1. bis 2202.1974 gemäß § 2 Absatz 6 des Bundesbaugeset~es

öffentlich ausgelegen.

Ennepetal, den 3.3.1974

Der Stadtdirektor
!'trage:

Diese Begründung liegt zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 29 a gemäß

§ 12 des BundesbaugesetzEta ab •••-?~.1:.t1q' >:•.. öff'entl"ch aus.

Ennapetal, dan •• Zk<.tr.••••1975'

Ergänzung:

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt hatwhinsichtlich des vorbeugenden
Immissionsschutzes wegen der Nähe des Hammerwerkes der Firma C.A. Bauer
Bedenken gegen den Bebauungsplan erhoben.

Die 8tadtvertretung hat am 20.6.1974 beschlossen, den Bedenken unter
Hinweis au~ das schalltechnische Gutachten des TUV Essen und den Rund
erlaß des Innenministers vom 8.11.1973 in der Weise stattzugeben, daß
die Baugebiete zwischen Nielandweg und Milsper Straße gemäß § 9 Absatz 3
BBauG dergestalt gekennzeichnet werden, daß bei der Errichtung von Wohn_
gebäuden bauliche Schallschutzvorkehrungen zu treffen sind.
Kosten für etädtebauliche Maßnahmen entstehen der Stadt Ennepetal durch
diese P1anergänzung nicht.

Gehört zurVfg. v. l~.f{., 49?J"

Az. l.ld-A~r<11-!(~M~';?~)


